
Regionalverband Nordschwarzwald

Öffentliche Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen
der 1. Änderung des Regionalplans Nordschwarzwald 2015, Kapitel 2.9 –

Einzelhandelsgroßprojekte

gemäß § 12 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes (LplG) in der Fassung
vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 338)

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald hat am
17.12.08 die 1. Änderung des Regionalplans Nordschwarzwald 2015, Kapitel 2.9 –
Einzelhandelsgroßprojekte beschlossen.

Der Planentwurf und seine Begründung einschließlich der Feststellung gemäß § 2a
Abs. 4 LplG, dass von einer Umweltprüfung abgesehen werden kann, liegen vom
07.04.09 bis einschließlich 18.05.09 zur kostenlosen Einsicht für jedermann bei
folgenden Stellen während der Sprechzeiten aus:

Regionalverband Nordschwarzwald, Habermehlstraße 20, 75172 Pforzheim, 2.
Stock, Sekretariat, Dienstzeiten: Montag bis Donnerstag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag: 8.30 bis 12.00 Uhr

Stadt Pforzheim, Amt für Stadtplanung, Liegenschaften und Vermessung,
Technisches Rathaus, Östliche Karl-Friedrich-Straße 4-6, 75175 Pforzheim, im
Flur des 5. Obergeschosses, Dienstzeiten: Montag bis Mittwoch und
Freitag:8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 bis 12.00
Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Landratsamt Enzkreis, Amt für Baurecht und Naturschutz, Östliche Karl-
Friedrich-Str. 58, 75175 Pforzheim, ZiNr. 131, Dienstzeiten: Montag: 8.00 bis
12.30 Uhr, Dienstag: 8.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis18.00 Uhr, Donnerstag:
8.00 bis 14.00 Uhr, Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr

Landratsamt Calw, Bereich 3 - Umwelt und Ordnung, Vogteistraße 42-46,75365
Calw, Haus A, 3. Stock, Abt. 34-Bauordnung, Sekretariat, ZiNr. A324,
Dienstzeiten: Montag bis Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 Uhr
bis 18.30 Uhr

Landratsamt Freudenstadt, Amt für Ordnung, Bau und Umwelt, Herrenfelder
Straße 14, 72250 Freudenstadt, 2. Stock, Sekretariat, ZiNr.:245, Dienstzeiten:
Dienstag und Donnerstag: 8.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 14.00 bis 17.30 Uhr,
Freitag: 8.00 bis 12.30 Uhr


Der Planentwurf und seine Begründung einschließlich der Feststellung gemäß § 2a
Abs. 4 LplG, dass von einer Umweltprüfung abgesehen werden kann, können
während des genannten Zeitraums auch im Internet unter www.nordschwarzwald-
region.de abgerufen werden.

Zu dem Planentwurf und seiner Begründung einschließlich der Feststellung gemäß §
2a Abs. 4 LplG, dass von einer Umweltprüfung abgesehen werden kann, kann sich
jedermann gegenüber dem Regionalverband bis spätestens 18.05.09 schriftlich, zur
Niederschrift oder elektronisch unter planung@nordschwarzwald-region.de äußern.

Der Regionalverband Nordschwarzwald prüft die vorgebrachten Anregungen und
Bedenken und teilt das Ergebnis der Prüfung der jeweiligen Person mit. Sind



Anregungen und Bedenken mit im Wesentlichen gleichem Inhalt von mehr als 50
Personen zu prüfen, kann die Mitteilung des Prüfungsergebnisses in der Weise
erfolgen, dass Einsicht in das Ergebnis beim Regionalverband, einem Stadtkreis oder
einem Landkreis der Region während der Sprechzeiten ermöglicht wird. Darauf wird
gegebenenfalls durch öffentliche Bekanntmachung hingewiesen.

Pforzheim, 24.03.09

i.V. Dirk Büscher
(Verbandsdirektor)


